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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

• Basiszinssatz zum 01.07.2011
• Pfändungsgrenzen
• Inkasso. zeitarbeit.

• Web-Akte
• Adler Inkasso auf Twitter
• Mandanten Plus

ADLER INKASSO GmbH, Petersberger Str. 32, 36037 Fulda, Tel.: +49 (0) 661 90238-0, Fax: +49 (0) 661 90238-79, www.adler-inkasso.com, info@adler-inkasso.com

Dank einer weiteren nützlichen Anpassung ist es nun möglich, in der elektronischen Fallübergabe 
(debit.xs) Datensätze zu löschen. Dies ermöglicht Ihnen sowohl Fehleingaben als auch nicht mehr benö-
tigte Datensätze aus der Auftragsübersicht zu entfernen. Selbstverständlich bleiben dabei die einmal über- 
mittelten Daten weiterhin für Sie in der Akte und somit in der Akteneinsicht erfasst und auswertbar.

Web-Akte

Mit freundlichen Grüßen

ADLER INKASSO GmbH

Jörg Thielmann, LL.M.
Geschäftsführer
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Telefon: 06 61 . 90 238-0

Ihre persönliche Web-Akte unter:

www.adler-inkasso.com
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ADLER INKASSO GmbH

Jörg Thielmann, LL.M.

Wir teilen Ihnen mit, dass Herr Rechtsanwalt Stefan Leubecher von unserer 
Vertragskanzlei Henkel & Leubecher durch die Rechtsanwaltskammer Kassel zum 
Fachanwalt für Arbeitsrecht ernannt worden ist.

Ab dem 01.07.2011 (bis zum 30.06.2013) wurden 
die Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen 
herauf gesetzt. Im Durchschnitt beträgt die 
Erhöhung des pfändungsfreien Arbeitsein-
kommens 4,4%. Näheres möchten Sie der anhän-
genden Tabelle des Bundesministeriums der 
Justiz entnehmen.

 Pfändungsgrenzen

Am 24. 03. 2011 hat der Bundestag das „Erste 
Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes“ beschlossen, welches am 
01. 05. 2011 in Kraft trat.  Am 26. 05. 2011 verab-
schiedete der Bundestag nunmehr das „Gesetz zur 
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes und des Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetzes“. Durch die aktuelle Gesetzesänderung 

 Inkasso. zeitarbeit.
soll die Einhaltung der zuvor eingeführten 
Lohnuntergrenze (§ 3 a AÜG) durch die Möglich-
keit behördlicher Kontrollen gewährleistet 
werden. Deshalb wurden nunmehr die §§ 17 a 
bis 17 c neu in das AÜG eingefügt. Den 
aktualisierten Gesetzestext finden Sie unter 
www.inkasso-zeitarbeit.de .

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB beträgt der Basiszinssatz für 
Verzugszinsen ab dem 1. Juli 2011 0,37 %. Der Verzugszinssatz gemäß § 288 BGB beträgt demzufolge bei 
Rechtsgeschäften mit Verbraucherbeteiligung 5,37 %, bei Rechtsgeschäften ohne Verbraucherbeteiligung 
8,37 %, ohne dass der Nachweis eines entsprechenden Zinsschadens tatsächlich geführt werden muss.

Basiszinssatz zum 01.07.2011
s. 1 BGB beträgt der Basisz
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Ein weiteres Plus für unsere Mandanten

Adler Inkasso ist auf Twitter online gegangen.

So stehen wir immer aktuell im Dialog. News und 
Tipps von ADLER INKASSO für Mandanten und 
Freunde. Schauen Sie einfach mal vorbei ...

 Adler Inkasso auf Twitter


